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Stiftung Foyer Schöni > Die Stiftung Foyer Schöni ist eine Stiftung der Stadt 
Biel. Sie führt Wohnheime für erwachsene Frauen 
und Männer mit psychosozialen problemen.

> Die Wohnheime werden zweisprachig – deutsch 
und französisch – geführt.

> Die Stiftung ist politisch und konfessionell neutral.



EINlEITuNG

TRäGERSCHaFT 
Angebot

BETREuuNGSKoNzEpT
Zielsetzungen
Zielgruppen 
Aufnahmeverfahren 
Aufenthaltsbedingungen
Freiwilligkeit
Aufenthaltsdauer

Aufenthaltsphasen

Betreuungsangebot

BETRIEBSKoNzEpT
Betriebliches Angebot

Betriebliche Strukturen
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> Trägerschaft
> angebot
> Foyer anker
> Foyer Schöni
> Wohnungen Spitalstrasse
> aufnahmen

> zielsetzung
> zielgruppen
> aufnahmeverfahren
> aufnahme- und aufenthaltsbedingungen
> Freiwilligkeit 
> aufenthaltsdauer
> aufenthaltsvertrag
> Beschwerde
> abbruch
> Eintrittsphase
> aufenthaltsphase
> austrittsphase
> Nachbetreuung
> Sozialpädagogischer ansatz
> autonomie und Selbstbestimmung
> Soziale Beratung und Begleitung
> Gruppenangebote
> Weitervermittlung und zusammenarbeit  

mit anderen Stellen
> Beschäftigung
> Gender
> Migration
> Freizeitangebote    

 

> Räumlichkeiten
> Verpflegung
> Gesundheitsvorsorge
> Sicherheit
> Stiftungsrat
> Betriebskommission
> Gesamtleitung
> Betreuungsteam
> Beschäftigungsteam
> Heimarzt
> unterstützung psychiatrie
> organigramm
> personelles
> Interne Koordination
> Datenschutz
> Finanzen
> Externe Koordination
> Öffentlichkeitsarbeit

INHalTSVERzEICHNIS
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Konzeptentwicklung

  Qualitätssicherung

professionalisierung der angebote

 Sozialpädagogische arbeit als Basis

«QuaTheDa»-zertifikat

Suchtspezifische Elemente

Bedürfnisse psychischkranker

> Die Wohnheime der Stiftung Foyer Schöni bieten 
personen mit psychosozialen problemen seit Jahr-
zehnten unterkunft, Verpflegung und Betreuung 
an. 

> Die problemlagen der BewohnerInnen sind im 
laufe der zeit komplexer und schwieriger gewor-
den. Eine intensivere, fachlich fundierte Betreuung 
wurde notwendig. In den 90er-Jahren wurden die 
angebote der Wohnheime professionalisiert. Ein 
Konzept, basierend auf fachlich kompetenter, so-
zialpädagogischer arbeit und auf der Errichtung 
von internen Beschäftigungsplätzen, wurde einge-
führt. Dieses hat sich bis heute bewährt und ist 
Basis unserer täglichen arbeit. 

> Mit der Entwicklung und Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems wurde dieser professio-
nalisierungsprozess weiter geführt. Die Stiftung 
Foyer Schöni ist seit dem Jahr 2002 «QuaTheDa» 
zertifiziert. «QuaTheDa» bedeutet «Qualität  
Therapie Drogen/alkohol». Dieses Qualitätsma-
nagementsystem wurde vom Bundesamt für Ge-
sundheit entwickelt und verfügt über suchtspezi-
fische Elemente. 

> Bei der Einführung haben wir grossen Wert darauf 
gelegt, auch die Bedürfnisse von psychischkranken 
mit einzubeziehen und haben das System entspre-
chend angepasst. 

> Besonderes Gewicht wurde auf die Rechte der 
BewohnerInnen und auf eine transparente ar-
beitsweise gelegt. Mit dem «QuaTheDa»-zerti- 
fikat erfüllt die Stiftung alle qualitativen Bedin- 
gungen des BSV und des BaG.

EINlEITuNGEINlEITuNG

> Durch den im Jahr 2000 erfolgten zusammen-
schluss des Foyer Schöni mit der Wohnstätte 
anker, sowie dem Kauf einer liegenschaft an der 
Spitalstrasse im Jahr 2007 wurden die angebote 
der Wohnheime optimiert. 

> Die Stiftung kann heute in drei liegenschaften 
Dauer- und Übergangswohnheimplätze anbieten 
und in kleinen Wohngemeinschaften finden Be-
wohnerInnen die Möglichkeit selbstständiges Woh-
nen praktisch einzuüben.

> So ist es möglich, auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und die persönlichen Ressourcen der Be-
wohnerInnen einzugehen.

> Eine gemeinsame aufnahmestelle erleichtert den 
InteressentInnen und den zuweisenden Stellen die 
aufnahme. Die jeweiligen Beschäftigungsmöglich-
keiten sind offen für alle BewohnerInnen der 
Wohnheime und es werden gemeinsame Freizeit-
aktivitäten angeboten. 

> Die Häuser sind fachlich, organisatorisch und per-
sonell so verflochten, dass sie als ein Wohnheim 
mit verschiedenen Standorten betrachtet werden 
können.

Dreistufiges Angebot

optimierung der angebote

 

Drei liegenschaften

Gemeinsame aufnahmestelle

Gemeinsame Beschäftigungsmöglichkeiten

Ein Wohnheim mit drei Standorten
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Trägerschaft

Angebot

Gemeinnützige Stiftung

psychische und Suchtprobleme

zweisprachig

> Die Stiftung Foyer Schöni ist eine Stiftung der Stadt 
Biel. Sie führt Wohnheime für erwachsene Frauen 
und Männer mit psychosozialen problemen.

> Die Stiftung untersteht der aufsicht der Kanto-
nalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion sowie 
des Kantonalen amtes für Berufsvorsorge und 
Stiftungsaufsicht. 

> Das angebot der Wohnheime richtet sich an per-
sonen mit psychischen, Sucht- und/oder sozialen 
problemen. Die InteressentInnen sollen durch ein 
flexibles angebot eine ihrer jeweiligen Situation 
angepasste Wohnform finden. Ein Wechsel von  
einem Wohnheim ins andere ist möglich und un-
kompliziert realisierbar. 

> Die Wohnheime werden zweisprachig – deutsch 
und französisch – geführt.

TRäGERSCHaFT
Angebot

TRäGERSCHaFT
Angebot

> Das angebot des Foyer anker richtet sich vor al-
lem an personen, die langfristig einen betreuten 
Wohnplatz respektive ein zuhause benötigen.

> Das Foyer anker liegt in einem ruhigen aussen-
quartier der Stadt Biel und bietet platz für  
30 BewohnerInnen. Die liegenschaft am Emil 
Ganguilletweg 27a wurde 1995 erworben und in 
den letzten Jahren renoviert.

> Das zentrum der Stadt Biel ist in wenigen Minuten 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

> Das angebot des Foyer Schöni richtet sich vor 
allem an personen, die bereit und in der lage sind, 
sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Der 
aufenthalt dient zur Stabilisierung der momenta-
nen Situation und zur Vorbereitung auf eine auto-
nomere Wohnform.

> Das Wohnheim befindet sich in zentraler lage der 
Stadt Biel an einer ruhigen Seitenstrasse und bie-
tet platz für 21 BewohnerInnen. Die liegenschaft 
Karl-Neuhaus-Strasse 32 wurde von der liegen-
schaftsverwaltung der Stadt Biel langfristig an die 
Stiftung vermietet.

> Die öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in 
unmittelbarer Nähe.

> Die Wohnungen an der Spitalstrasse 15 sind in das 
angebot des Foyer Schöni integriert. Die liegen-
schaft liegt in unmittelbarer Nähe und wird durch 
die Mitarbeitenden des Foyer Schöni betreut. 

> In fünf 3-zimmer-Wohnungen finden zehn Be- 
wohnerInnen aufnahme.  In «Klein-Wohngemein-
schaften» können die BewohnerInnen das selbst-
ständige Wohnen einüben. Dabei werden sie 
mittels einem gezielten Wohntraining  aktiv unter-
stützt. 

> Der Eintritt in die Wohnungen erfolgt in der Regel 
nach einem aufenthalt im Foyer Schöni.

> an der Spitalstrasse stehen zwei Dauerwohnun-
gen für den längeren Verbleib und drei Trainings-
wohnungen für eine aufenthaltsdauer von circa  
einem Jahr zur Verfügung. 

> Die aufnahmen in die Wohnheime werden von  
der Geschäftsleitung der Stiftung vorgenommen 
und koordiniert.

Foyer Anker

Foyer Schöni

Wohnungen Spitalstrasse              

Aufnahmen

langfristiger aufenthalt

Ruhiges aussenquartier

30 plätze

Nähe zentrum

Vorbereitung auf autonomere Wohnform

zentrale, ruhige lage

21 plätze

Betreuung durch Foyer Schöni

10 plätze

Wohntraining

zwei Dauerwohnungen

Drei Trainingswohnungen

Gemeinsame aufnahmestelle
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Zielsetzung

Zielgruppen

Aufnahmeverfahren

Aufnahme- und 
Aufenthaltsbedingungen

Möglichst hohe Selbstständigkeit

Soziale Reintegration

Nach stationärem aufenthalt

 

 

psychische/soziale probleme

Telefonische oder schriftliche anmeldung

Vorstellungs/Info-Gespräch

Entscheid innert einer Woche

Warteliste möglich

Mitarbeit bei der Realisierung der 

aufenthaltsziele

Tagesstruktur

Einhalten der Hausordnung

Einhalten der individuellen abmachungen

Gesicherte Finanzierung

> Der aufenthalt in den Wohnheimen der Stiftung 
Foyer Schöni soll die BewohnerInnen schrittweise 
zu einer möglichst hohen Selbstständigkeit führen 
mit dem ziel der sozialen Reintegration. 

> Ein Teil der BewohnerInnen wird so auf eine auto-
nomere Wohnform (z.B. eigene Wohnung) vor- 
bereitet. andere BewohnerInnen finden ein auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmtes, langfristiges zu-
hause im Wohnheim.

> personen nach einem stationären aufenthalt (z.B. 
psychiatrische Klinik, Therapie, Entzug, Justizvoll-
zug) für die zeit ihrer Wiedereingliederung.

> personen, die aufgrund psychischer und/oder so-
zialer Schwierigkeiten eine betreute Wohnform 
und eine fachliche Begleitung benötigen.

> Interessierte personen oder zuweisende Stellen 
können sich schriftlich oder telefonisch für ein 
Vorstellungsgespräch anmelden.

> Inhalte des Gespräches sind: Vorstellung der  
arbeitsweise der Wohnheime und der Räumlich- 
keiten; persönliche Geschichte und aktuelle Situa-
tion des/der InteressentIn; zukunftsperspektiven 
in Bezug auf den aufenthalt; Treffen von verbind-
lichen abmachungen.

> Der aufnahmeentscheid erfolgt in der Regel inner-
halb einer Woche.

> Wenn kein zimmer verfügbar ist, können sich 
Interessierte auf eine Warteliste setzen lassen.

> Die BewohnerInnen sind bereit, bei der Reali- 
sierung der aufenthaltsziele mitzuarbeiten. 

> Eine geregelte Tagesstruktur ist notwendig. Die 
BewohnerInnen können ausserhalb des Hauses  
einer Tätigkeit nachgehen. Falls dies nicht möglich 
ist, so wird von den BewohnerInnen die Mitarbeit 
im Rahmen unserer internen Beschäftigung oder 
im Rahmen der Hauswirtschaft erwartet. 

 Im Foyer anker können auch andere Formen der 
Tagesstrukturierung realisiert werden.

> Die BewohnerInnen sind bereit, die Hausordnung 
einzuhalten.

> Individuelle Bedingungen je nach problemlage  
(z.B. zusammenarbeit mit psychiaterIn, abgabe 
von urinproben oder atemtests) werden zusätz-
lich festgelegt.

> Die Finanzierung des aufenthaltes ist sicherge-
stellt (z.B. Kostengutsprache einer Gemeinde).

> Fremd- oder Selbstgefährdung, akute Suchtmittel-
abhängigkeit und pflegebedürfigkeit schliessen ei-
nen aufenthalt aus. allfällige pflegerische Dienst-
leistungen müssen in der Regel durch die Spitex 
organisiert werden. 

BETREuuNGSKoNzEpT
Zielsetzungen/Zielgruppen – Aufnahmeverfahren/Aufenthaltsbedingungen

Freiwilligkeit 

Aufenthaltsdauer

Aufenthaltsvertrag

Beschwerde

Abbruch

aufenthalt in der Regel freiwillig

Bedürfnisse und aufenthaltsziele  

bestimmen aufenthaltsdauer 

aufenthaltsvertrag

Reklamationen an Gesamtleitung 

 

 

 

 

Möglichkeit der Beschwerde

abbruch bei Nichterreichen  

der aufenthaltsziele

anschlusslösung wird gesucht

Fristlose Kündigung

> Der aufenthalt im Wohnheim basiert in der Regel 
auf Freiwilligkeit. 

> Es werden auch personen im Rahmen eines Für-
sorgerischen Freiheitsentzuges (FFE) aufgenom-
men.

> Die aufenthaltsdauer richtet sich nach den Be-
dürfnissen und den aufenthaltszielen der Bewohn-
erInnen.

> Die aufenthaltsdauer im Foyer Schöni beträgt  
maximal fünf Jahre. Sollte sich zeigen, dass ein  
dauernder aufenthalt notwendig wird, so kann  
ein Wechsel in das Foyer anker oder in eine 
Dauerwohnung an der Spitalstrasse erfolgen. 

> Der aufenthaltsvertrag regelt die Rechte und 
pflichten der BewohnerInnen während des auf-
enthaltes. 

> Beschwerden und Reklamationen sind an die Ge-
samtleitung zu richten.

> Gegen Entscheide der Gesamtleitung kann innert 
30 Tagen bei einer unabhängigen Stelle Beschwer- 
de erhoben werden. Im BewohnerInnenregle-
ment wird auf diese Möglichkeit hingewiesen.

> Es besteht die Möglichkeit einer aufsichtsbe-
schwerde bei der Kantonalen Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion.

> Bei wiederholtem Nichteinhalten der Hausord-
nung oder anderer abmachungen und bei Nicht-
erreichen der aufenthaltsziele kann dem (der) 
BewohnerIn, nach den entsprechenden schriftli-
chen Verwarnungen, der aufenthalt gekündigt wer-
den.

> unter Einbezug der aussenstehenden Bezugsper-
sonen (zuweisende Stelle und/oder angehörige) 
wird versucht, eine anschlusslösung zu realisie-
ren. 

> Bei schweren Verstössen gegen die Hausordnung 
(Gewalt, Konsum von Suchtmitteln im Haus) kann 
der aufenthalt fristlos beendet werden. Die zu-
weisende Stelle wird informiert. 

BETREuuNGSKoNzEpT
Freiwilligkeit – Aufenthaltsdauer
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Eintrittsphase

Aufenthaltsphase

zwei Monate probezeit

Kennenlernen des Foyers

Definierung der aufenthaltsziele

Betreuungsplan

Standortbestimmung

Verbindliche abmachungen

Definitive aufnahme

arbeit intern oder extern

Regelmässige Standortbestimmung

auf selbstständige Wohnform vorbereiten

> Die ersten zwei Monate gelten als Eintrittsphase 
und gleichzeitig als probezeit. Die BewohnerInnen 
haben Gelegenheit, das Wohnheim kennenzuler-
nen und sich mit den anderen BewohnerInnen, den 
Regeln und der Hauskultur auseinanderzusetzen.

> Die BewohnerInnen arbeiten während dieser zeit 
bereits extern oder sie beteiligen sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an den aktivitäten der inter-
nen Beschäftigung.

> Gespräche und Beobachtungen führen zur kon-
kreten Definierung der aufenthaltsziele und zur 
aufstellung des individuellen Betreuungsplanes.

> Im Rahmen einer Standortbestimmung, in der  
Regel mit einer(m) VertreterIn der zuweisenden 
Stelle, werden entsprechende verbindliche ab- 
machungen getroffen. auf Wunsch werden an- 
dere Bezugspersonen mit einbezogen.

> anschliessend kommt es zu einer definitiven auf-
nahme.

> Bei unsicherheiten kann die probezeit verlängert 
werden. Stellt sich heraus, dass das Wohnheim  
nicht der geeignete Wohnplatz ist, wird der auf-
enthalt in zusammenarbeit mit der zuweisenden 
Stelle abgebrochen und eine anschlusslösung ge-
sucht.

> Die BewohnerInnen sollen sich möglichst wohl 
und zuhause fühlen.

> Sie arbeiten extern oder im Rahmen der internen 
Beschäftigung. Dabei wird ein Übertritt in eine ex-
terne Tagesstruktur geprüft oder realisiert.

> Die umsetzung der aufenthaltsziele erfolgt im 
Rahmen der sozialen Beratung und Begleitung. 
Eine Standortbestimmung in anwesenheit eines(r) 
VertreterIn der zuweisenden Stelle und/oder wei-
terer Bezugspersonen wird mindestens einmal pro 
Jahr vorgenommen.

> Es besteht die Möglichkeit, BewohnerInnen im 
Rahmen des Wohntrainings gezielt auf eine selbst-
ständige Wohnform vorzubereiten

BETREuuNGSKoNzEpT
Aufenthaltsphasen

BETREuuNGSKoNzEpT
Aufenthaltsphasen

Austrittsphase

Nachbetreuung

> Ein austritt soll möglichst rechtzeitig in zusam-
menarbeit mit der zuweisenden Stelle und ande-
ren, involvierten Fachstellen geplant werden. Die 
notwendigen Schritte werden festgelegt.

> Dem ablösungsprozess des (der) austretenden 
BewohnerIn wird Raum gegeben.

> Der austritt wird gezielt vorbereitet. Dabei wird 
auch die Notwendigkeit einer Nachbetreuung und 
deren Inhalte geklärt. Die Nachbetreuung erfolgt 
in erster linie durch die zuweisenden Stellen und/ 
oder ambulante Fachstellen. Gezielte und zeitlich 
limitierte unterstützungen durch die Stiftung sind 
nach absprache möglich (z.B. Einnahme einer 
Mahlzeit, Weiterarbeit in der internen Beschäf- 
tigung). 

> Die Nachbetreuung dauert maximal sechs Mo-
nate.

planung des austrittes

Gezielte austrittsvorbereitung

 

Nachbetreuung durch zuweisende Stelle 

 

 

unterstützung durch Stiftung

Nachbetreuung während sechs Monaten

12 <   KoNzEpT 2008  Stiftung Foyer Schöni
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Sozialpädagogischer Ansatz

Autonomie und 
Selbstbestimmung

Soziale Beratung und 
Begleitung

 

orientierung an der gegenwärtigen 

Situation

 

auseinandersetzung mit Werten und 

Normen

 

  

lernfeld

 

 

 

Soziale Integration

Gelingender alltag als ziel

 

Förderung der Selbstbestimmung

 

Einschränkung durch Wohnheimstruktur

Recht auf privatsphäre

Bezugspersonensystem

 

lösungs- und ressourcenorientiert

 

 

Individuelle lernziele

 

 

Betreuungsplan

 

 

 

Hilfe zur Selbsthilfe

 

 

 

 

24-Stunden-Betreuung

> Die Betreuungsarbeit basiert auf einem sozialpä-
dagogischen ansatz.

> Sozialpädagogik orientiert sich an der Gegenwart, 
am alltag und an der momentan zu bewältigenden 
Situation.

> Sozialpädagogik lässt platz für die auseinander- 
setzung in der Gruppe und die auseinanderset-
zung mit Regeln, Werten und Normen.

> Sozialpädagogik stellt durch Strukturen und Rah-
menbedingungen ein positives Milieu als lernfeld 
zur Verfügung und ermöglicht soziales lernen.

> Sozialpädagogik zeigt Verhaltensmuster auf und 
bietet Möglichkeiten zur Bewältigung von Krisen.

> Sozialpädagogik orientiert sich am leitsatz der so-
zialen Integration und der Teilnahme am «norma-
len leben».

> ziel der arbeit ist der gelingende alltag der 
KlientInnen.

> Die Selbstbestimmung und autonomie der Be-
wohnerInnen wird gefördert. 

> Die Selbstbestimmung wird eingeschränkt durch 
die aufenthaltsbedingungen (z.B. geregelte Tages-
struktur), durch die Hausordnung (z.B. zugang  
der BetreuerInnen zum zimmer) und die aufent- 
haltsziele (z.B. abstinenz von Suchtmitteln).

> Das Recht auf privatsphäre, freie arztwahl, aus-
übung von religiösen aktivitäten, partnerschaft  
und sexuellen Beziehungen usw. ist gewährleistet.

> Die soziale Beratung und Begleitung der Be-
wohnerInnen erfolgt im Rahmen eines Bezugs-
personensystems und geschieht lösungs- und res-
sourcenorientiert.

> Der Vielschichtigkeit der problemlagen und per-
spektiven der BewohnerInnen wird durch indivi-
duelle zielsetzungen Rechnung getragen.

> zusammen mit den BewohnerInnen werden die 
individuellen lernziele in den Bereichen Gesund-
heit /Medikamente, Beziehungen, arbeit, Sucht- 
verhalten, Haushalten, Geldeinteilung und Freizeit 
vereinbart und deren umsetzung in einem Be-
treuungsplan festgehalten. Dabei werden die Ei-
genleistungen der BewohnerInnen ausgewiesen.

> Im Rahmen der sozialen Beratung und Begleitung 
werden notwendige unterstützungen angeboten 
und Hilfe zur Selbsthilfe angestrebt. Mit «lernen 
am Modell», «learning by doing» oder anderen 
lernformen werden die BewohnerInnen in den 
verschiedenen Bereichen gezielt angeleitet und  
gefördert.

> Die Betreuung ist rund um die uhr gewährleistet.

BETREuuNGSKoNzEpT
Betreuungsangebot

Gruppenangebote

Weitervermittlung  
und Zusammenarbeit  
mit anderen Stellen

Beschäftigung

BewohnerInnenversammlung

 

Sitzungen zu aktuellen problemen

Interdisziplinäre zusammenarbeit

 

 

 

Weitervermittlung und Koordination

Geregelte Tagesstruktur

 

 

 

Individuell angepasste 

Beschäftigungsmöglichkeiten

 

 

Erhalten und Fördern der 

Grundarbeitsfähigkeit

 

Entgelt für die Tätigkeit

 

 

 

 

> Die soziale Kompetenz der BewohnerInnen wird 
gefördert, indem sie erleben, wie sich ihr Verhalten 
in der Gruppe auswirkt.

> Die BewohnerInnenversammlung bietet Raum für 
die organisation des zusammenlebens.

> andere Versammlungen (Stockwerksitzung, the-
menzentrierte Sitzung) können bei Bedarf einbe-
rufen werden, um gezielt mit den Betroffenen an 
der jeweiligen problemlösung zu arbeiten.

> Die komplexen problemlagen der BewohnerIn-
nen bedingen in der Regel den Einbezug und die 
zusammenarbeit mit anderen Fachstellen (z.B. 
ärztInnen, Beratungsstellen, Sozialdienste).

> Die Betreuung beinhaltet die Weitervermittlung 
an Fachstellen und die notwendige Koordination. 
Dabei werden klare arbeitsabsprachen getroffen.

> Eine geregelte Tagesstruktur soll den Bewoh-
nerInnen zu einem alltagsrhythmus verhelfen und 
ist für den aufenthalt notwendig. BewohnerInnen 
ohne externe Tätigkeit bieten wir die Möglichkeit, 
im Rahmen unserer Hauswirtschaft und bei  
externen arbeitsaufträgen individuell angepasst  
einer stunden- oder halbtageweisen Tätigkeit 
nachgehen zu können (arbeiten in Küche und 
Hausdienst, umgebungsarbeiten, Werkstatt, Kre-
ativatelier, Serienarbeiten usw.).

> Je nach persönlicher Situation steht dabei eine 
sinnvolle Tagesstruktur oder das Erhalten und 
Fördern der Grundarbeitsfähigkeit im Vorder-
grund. Durch unterstützung und Vermittlung  
wird versucht, das ziel einer externen Tätigkeit 
(z.B. geschützte Werkstätte, praktikum, arbeit in 
freier Wirtschaft) zu realisieren.

> Die BewohnerInnen erhalten für ihre arbeits- 
leistungen eine Entschädigung. Diese richtet sich 
in etwa nach den Kriterien von geschützten Werk-
stätten und wird teilweise durch die externen 
aufträge erwirtschaftet. Die genauen Modalitäten 
sind in einem Reglement festgehalten.

BETREuuNGSKoNzEpT
Betreuungsangebot
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Räumlichkeiten

Verpflegung

Gesundheitsvorsorge

Sicherheit

unterkunft im Einzelzimmer

Diverse Nebenräume

Räumlichkeiten für Beschäftigung

 

ausgewogene Ernährung

Mitbestimmung bei der Menüplanung

Hygienekonzept

Heimarzt als Berater

Medizinische Versorgung gewährleistet

Notfalldienste

Sicherheitskonzept

 

Regelmässige Information

> Den BewohnerInnen der Wohnheime stehen 
Einzelzimmer mit gemeinsamen sanitären Einrich-
tungen pro Stockwerk zur Verfügung.

> auf Wunsch können die zimmer mit eigenen 
Möbeln möbliert werden.

> Verschiedene aufenthaltsräume und diverse Ne-
benräume wie z.B. TV-Raum, Fitnessraum, Werk-
statt, Spielraum, Musikraum und Teeküche ergän-
zen das angebot. 

> Für die aktivitäten der Beschäftigung stehen ge-
eignete Räumlichkeiten wie die Werkstatt und das 
Kreativatelier zur Verfügung.

> Die Wohnheime bieten während des ganzen Jahres 
volle Verpflegung und eine ausgewogene, saison-
gerechte Ernährung an. Salat, Gemüse und obst 
sind Bestandteil des täglichen Menuplanes. Fleisch-
lose Menus sind möglich.

> Die BewohnerInnen können bei der Menüplanung 
mitbestimmen.

> Ein Hygienekonzept sichert die einwandfreie zu-
bereitung der Speisen und die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften.

> Das Verpflegungsangebot wird periodisch zusam-
men mit einer Ernährungsfachperson ausgewertet.

> Im Foyer Schöni übernehmen die BewohnerInnen 
am Wochenende die Verantwortung für das Ko-
chen.

> Die BewohnerInnen-Wohngemeinschaften an der 
Spitalstrasse kochen einzelne oder alle Mahlzeiten 
selbstständig. 

> Der Heimarzt ist Berater in den Belangen der Ge-
sundheitsvorsorge. Er schult die MitarbeiterInnen 
der Stiftung periodisch in Fragen der ersten Hilfe 
und anderen relevanten Gesundheitsfragen wie 
z. B. Massnahmen im Bereich Hygiene, Hilfe- 
stellungen zur abstinenz von Suchtmitteln, Ge-
wichtskontrolle, Ernährungs- und Bewegungsan-
gebot und HIV-prophylaxe.

> Die medizinische Versorgung der BewohnerInnen 
ist jederzeit gewährleistet.

> Die Notfallversorgung wird durch die Notfall-
dienste der Stadt Biel abgedeckt. 

> Ein Mitarbeiter ist als Sicherheitsbeauftragter ver-
antwortlich für die regelmässige Überprüfung der 
notwendigen und zweckmässigen Sicherheitsbe-
stimmungen im Wohn- und arbeitsbereich (z.B. 
Brandmeldeanlage, Vorschriften in der Werkstätte 
usw.).

> Die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen werden 
nach diesen Richtlinien regelmässig informiert und 
geschult.

> Die Stiftung Foyer Schöni hat sich der Branchen-
lösung «Securit» angeschlossen.

BETRIEBSKoNzEpT
Betriebliches Angebot

BETREuuNGSKoNzEpT
Betreuungsangebot

Gender

Migration

Freizeitangebote

> um den spezifischen Bedürfnissen nach Intim-
sphäre und Freiraum gerecht zu werden, steht den 
Frauen eine Wohneinheit mit dazugehörigem auf-
enthaltsraum zur Verfügung.

> Durch geschlechtsspezifische angebote wird den 
unterschiedlichen, soziokulturellen Begebenhei-
ten der Geschlechter Raum gegeben. 

> probleme der Migration werden angegangen. Die 
Bearbeitung der Migrationsproblematik bedarf im 
Einzelfall zusätzlicher unterstützung. Sprachliche 
Verständigung sollte nicht improvisiert und nicht 
ausschliesslich in die Hände von Bekannten oder 
Familienangehörigen gelegt werden. 

> Bei Bedarf können professionelle Kulturvermittler 
beigezogen werden. Das Betreuungsteam verfügt 
über eine entsprechende liste.

> Die Infrastruktur im Haus und externe Freizeitak-
tivitäten sollen den BewohnerInnen anregungen 
zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung geben. Die 
angebote sind vielfältig (z.B. abend-, Nachmit-
tagsaktivität, ausflug, Ferien) und werden zusam-
men mit den BewohnerInnen geplant. Die Teil-
nahme ist in der Regel freiwillig.

> Im Rahmen der Freizeitgestaltung werden auch 
kleinere Bildungsangebote angeboten. Bewohne-
rInnen die sich für externe Bildungsangebote an-
melden (z.b. Sprach- oder EDV-Kurs) können mit 
Mitteln des BewohnerInnen-Fonds unterstützt 
werden.

Wohneinheit für Frauen

 

 

unterstützung bei Migrationsproblematik

Kulturvermittler bei Bedarf

Sinnvolle Freizeitgestaltung

Externe Bildungsangebote werden  

unterstützt
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Stiftungsrat

Betriebskommission

Gesamtleitung

Betreuungsteam

Beschäftigungsteam

Heimarzt

Unterstützung Psychiatrie

Wahrung des Stiftungszweckes

 

 

 

Wahl durch Gemeinderat

Fachliche aufsicht und unterstützung

 

 

Wahl durch Stiftungsrat

Fachliche, personelle und betriebswirt- 

schaftliche Führung

Geschäftsführung der Stiftung

Soziale Beratung und Begleitung

Nachtpräsenz

Interne Beschäftigung und Führung der 

Hauswirtschaft

 

unterstützung in medizinischen Fragen

unterstützung in psychiatrischen Fragen

> Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Wah-
rung des Stiftungszweckes. Er genehmigt leitbild, 
Konzept, Budget, Rechnung und Jahresbericht. Er 
wählt auf antrag der Betriebskommission die Ge-
samtleitung.

> Die Mitglieder des Stiftungsrates werden vom Ge-
meinderat der Stadt Biel gewählt. Der Direktor der 
Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion der Stadt Biel 
ist von amtes wegen Mitglied des Stiftungsrates.

> Die Betriebskommission als Fachgremium ist zu-
ständig für die fachliche aufsicht und unterstüt-
zung der Gesamtleitung. Sie wählt die Bereichs- 
leitungen auf antrag der Gesamtleitung.

> Die Mitglieder der Betriebskommission werden 
vom Stiftungsrat gewählt.

> Die Gesamtleitung ist verantwortlich für die fach-
liche, personelle und betriebswirtschaftliche Füh-
rung der Wohnheime. Sie wählt auf antrag der 
Bereichsleitung die fest angestellten Mitarbei-
terInnen. Sie ist ebenfalls zuständig für die auf- 
nahmen und den ausschluss der BewohnerInnen.

> Die Gesamtleitung führt die Geschäfte der Stiftung 
und vertritt die Wohnheime gegen aussen. Sie 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Stiftungsrates und der Betriebskommission teil. 

> Die Betreuungsteams der Wohnheime sind verant-
wortlich für die soziale Beratung und Begleitung der 
BewohnerInnen. zusammen mit den Nachtwachen 
gewährleisten sie die Betreuung rund um die uhr. 

> Die Nachtwachen leisten die präsenz während der 
Nacht, zeitweise als pikettdienst im Hause.

> Die beiden Betreuungsteams werden von einer(m) 
BereichsleiterIn geführt.

> Das Beschäftigungsteam ist zuständig für die Ge-
währleistung einer angemessenen internen Tages-
struktur im Bereich arbeit. Die MitarbeiterInnen 
sind ebenfalls verantwortlich für die Führung der 
Hauswirtschaft und für die Instandhaltung der 
liegenschaften. 

> Das Beschäftigungsteam wird von einer(m) Be-
reichsleiterIn geführt.

> Der Heimarzt ist ansprechperson bei medizini-
schen Fragen und bietet die dafür notwendige 
unterstützung. 

> Der Heimarzt ist partner der Gesamtleitung und 
ist der Betriebskommission unterstellt.

> Die leitende ärztin der psychiatrischen Dienste  
Biel ist Mitglied der Betriebskommission und ge-
währleistet eine unterstützung in psychiatrischen 
Fragen.

BETRIEBSKoNzEpT
Betriebliche Strukturen

BETRIEBSKoNzEpT
Organigramm

BereichsleiterIn BereichsleiterIn

MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen

praktikantIn praktikantIn

Nachtwachen

Sekretariat

Heimarzt GesamtleiterIn

Betriebskommission

Stiftungsrat

Bereich  
Betreuung

Bereich 
Beschäftigung/ 
Hauswirtschaft
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Personelles

Interne Koordination

Datenschutz

Finanzen

Stellenprozente

Stellenplan

personalreglement

Stellenbeschriebe

Berufskodex

Fort- und Weiterbildung

ausbildungsplätze im Sozialbereich

Supervision

«avenirSocial»-Empfehlungen

> Die Stellenprozente der Stiftung Foyer Schöni  
entsprechen den zu bewältigenden aufgaben. Die 
Stellenprozente werden im Rahmen der vom Kan-
ton bewilligten Stellen vom Stiftungsrat festgelegt. 
Der Stellenumfang wird periodisch überprüft.

> Der Stellenplan ist so auszurichten, dass eine effi-
ziente Betriebsführung, im Besonderen eine fach-
lich qualifizierte Betreuung gewährleistet ist. Die 
Betriebskommission legt den konkreten Stellen-
plan fest.

> Die Rechte und pflichten der MitarbeiterInnen sind 
im personalreglement der Stadt Biel festgehalten.

> Die aufgaben, pflichten und Kompetenzen sind in 
Stellenbeschrieben festgelegt.

> alle MitarbeiterInnen der Stiftung sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, wie sie im Berufsko- 
dex des Berufsverbandes «avenirSocial» definiert 
ist. Die MitarbeiterInnen verpflichten sich auf den 
Berufskodex als Ganzes.

> alle MitarbeiterInnen der Stiftung haben eine für 
ihre aufgabe adäquate aus- und/oder Weiterbil-
dung. Die MitarbeiterInnen bilden sich permanent 
und aufgabenbezogen weiter. Es besteht ein Fort- 
und Weiterbildungskonzept.

> Die Stiftung bietet ausbildungsplätze im Sozial- 
bereich an. Sie fördert angehende Sozialarbei-
terInnen und -pädagogInnen, indem sie ihnen ein 
attraktives lernfeld und eine fachliche Begleitung 
durch qualifizierte anleiterInnen zur Verfügung 
stellt. Nach Möglichkeit wird auch ein ausbil-
dungsplatz im kaufmännischen Bereich angeboten.

> Die Koordination der arbeit in den Wohnheimen 
erfolgt durch Journalführung, Übergaben, Team- 
sitzungen, leitungssitzungen und MitarbeiterIn-
nen-Konferenzen. 

> Supervision oder andere geeignete Methoden  
dienen der laufenden Evaluation der Betreuungs- 
und Teamprozesse.

> Die gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes 
werden angewendet. Die Stiftung folgt im Wei- 
teren den Empfehlungen von «avenirSocial», dem 
Berufsverband der professionellen Sozialen arbeit.

> Die Stiftung Foyer Schöni finanziert sich durch Kost-
gelder und Betriebsbeiträge des Kantons Bern.

> Die Kostgelder werden nach den Regelungen des 
Kantons Bern berechnet. ausserkantonale Be-
wohnerInnen bezahlen die vollen aufenthalts- 
kosten.

> Die Betriebsrechnung wird durch die Finanz- 
kontrolle der Stadt Biel geprüft.

BETRIEBSKoNzEpT
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Externe Koordination

ämter /Behörden

arbeit

Beratungsstellen

Freizeit

Justiz

Medizin

psychiatrie

Schulen

Suchtkliniken

Wohnen

> Die Stiftung sieht sich als Teil eines psychosozialen 
Versorgungsnetzes. MitarbeiterInnen und Ge-
samtleitung pflegen die aktive zusammenarbeit 
und Koordination mit organisationen, die die  
gleichen ziele wie die Stiftung verfolgen. 

 
> aktive zusammenarbeit mit:
 – ämter /Behörden:  

 Sozialdienst und Dienst für Erwachsene der  
 Stadt Biel, Regionale Sozialdienste,   
 Regierungsstatthalter

 – arbeit:  
 geschützte Werkstätten wie aK15, l’Etrive,  
 atelier passage, atelier protégé de Courtelary  
 et Reconvilier, Centre de jour Reconvilier,  
 Vebo 
 Kontakte zu Berufsberatung, IV-Stelle,   
 RaV, privatwirtschaft

 – Beratungsstellen:  
 Berner Gesundheit, Contact-Netz,   
 pro Infirmis

 – Freizeit:  
 Club 92

 – Justiz:  
 Bewährungshilfe, Massnahmenvollzug,  
 St. Johannsen 

 – Medizin:  
 Heimarzt, Suprax 1 und 2, apotheken,   
 allgemein- und Spezialärzte in Biel und  
 umgebung, Spitex,  Spitalzentrum

 – psychiatrie:  
 psychiatrische Dienste Biel-Seeland- 
 Berner Jura, Klinik Münsingen, upD Waldau,  
 Tagesklinik, Klinik Wyss, Klinik Meiringen und  
 freischaffende psychiaterInnen

 – Schulen:  
 Höhere Fachschule für Sozialpädagogik (BFF)  
 Bern, Fachbereich Soziale arbeit der   
 Fachhochschulen Bern und olten,  
 Haute Ecole fribourgeoise de travail social.

 – Suchtkliniken:  
 Südhang, Selhofen, Wysshölzli, l’Envol, im Hasel

 – Wohnen:  
 Casa Nostra, Wohnheim aK15,  
 Haus am Quai, Wohnheim Monbijou,  
 Eden-Integration, Wohnheim Felsenau

BETRIEBSKoNzEpT
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Externe Koordination

Öffentlichkeitsarbeit

> Koordination mit:
 – Sozialpsychiatriekonferenz Biel
 – Dachverband sozialer Institutionen Biel
 – Info-Markt Biel
 – Wohnheime Kanton Bern

> Finanzierende Stellen und aufsichtsbehörden:
 – Gesundheits- und Fürsorgedirektion  

 des Kantons Bern
 – Kantonales amt für Berufsvorsorge und
    Stiftungsaufsicht

> Mitgliedschaften:
 – Heimverband Bern
 – Insos
 – agogis
 – alkohol- und Suchtfachleute
 – Dachverband sozialer Institutionen Biel

> Die Stiftung informiert regelmässig über ihre Tätig-
keiten und ziele mit dem jährlichen Geschäfts-
bericht und anderen geeigneten Mitteln. 
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